§ 36 Abs.4 IfSG „Personen, die in ein Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim oder eine gleichartige Einrichtung im Sinne des § 1 Abs.1 oder 1a des Heimgesetzes ... aufgenommen werden sollen, haben vor oder unverzüglich nach ihrer Aufnahme der Leitung der Einrichtung ein ärztliches Zeugnis darüber vorzulegen, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose vorhanden sind.“

Ärztliches Attest

Bei meiner Patientin Frau / meinem Patienten Herrn

_________________________________________

gibt es keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose.

__________                                         _______________     

    Datum                                                  Unterschrift

(Arbeitskreis Hygiene                      05.01.2004              8.3.Muster Attest-Lungentuberkulose

in Alten- und Pflegeheimen                                               Alten- und Pflegecentrum Flintbek

in Schleswig-Holstein                                                        Tel/Fax 04347/900763


